
 

 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 28.01.2022 6/2022 

Bezeichnung ö nö öbF 

 

Bebauungsplan 535/1 Änderung 2, Erweiterung des Wohnbaugebietes 

Hottenbergsfeld 

 

 

X 

 

 

 

 

B e r a t u n g s f o l g e Abstimmungsergebnis 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g 6/2022 

 

1. Für die Flurstücke 68/5, 68/1, 68/2, 326, 327 und 328, Flur 4 in der Gemarkung Rohrsen wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) der Aufstellungsbeschluss zur zweiten Änderung 
des Bebauungsplanes 535/1 „Hottenbergsfeld“ beschlossen. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB durchzuführen. Die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger soll durch den öffentlich 
zugänglichen Aushang im Windfang des Rathauses sowie entsprechender Veröffentlichung 
im Internet erfolgen. Die Abteilung Stadtentwicklung und Planung steht für Anfragen im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung telefonisch oder schriftlich sowie nach persönlicher Termin-
vereinbarung zur Verfügung. 

 

 

B e g r ü n d u n g 6/2022 

 

Die Stadt Hameln hat im Jahr 2001 den Bebauungsplan 535/1 „Hottenbergsfeld“ aufgestellt, um in 
Rohrsen zur Verbesserung des Wohnangebotes neue Wohnbauflächen anzubieten. 
Ein Großteil der Grundstücke ist bereits vermarktet. Die verbliebenen freien Grundstücke können erst 
einer Vermarktung zugeführt werden, wenn die geplanten Erschließungsstraßenverläufe geändert 
werden. Durch die Änderung der Erschließung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Vermarktung der letzten Grundstücke in dem Quartier geschaffen werden. 
Aufgrund des starken Gefälles und der zunehmenden Gefahr von Starkregenereignissen ist im letz-
ten Bauabschnitt eine gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan geänderte Straßenführung erforder-
lich.  
Im Rahmen der Ursprungs-Bebauungsplan-Aufstellung für ein Wohn- und ein Gewerbegebiet nörd-
lich der Ortschaft Rohrsen wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Akustikbüro Göt-
tingen durchgeführt. Die daraus resultierenden maximalen Schalleistungspegel sollen überprüft und 
ggf. in den künftigen Festsetzungen übernommen werden. 
Die Festsetzungen zum Maß der Nutzung, zu Grünfestsetzungen und zur Begrenzung des Regen-
wasserabflusses werden ebenfalls überprüft und ggf. übernommen. 

 
Die Änderung soll gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplanverfahren der Innenent-
wicklung ohne Umweltbericht und Eingriffsbilanzierung erfolgen. Im vereinfachten Verfahren kann 
gem. § 13 BauGB auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange verzichtet werden. 

 

Personelle Auswirkungen  

Ja. Das Bauleitplanverfahren wird durch vorhandene Personalressourcen durchgeführt.  

 

Finanzielle Auswirkungen  

Nein  

 

Organisatorische Auswirkungen  

Nein  

 

Ökologische Auswirkungen  

Ja. Es werden Flächen, die bisher als Wiese genutzt wurden, in Bauland umgewandelt. 

Der Ausgleich wurde bereits im Ursprungsbebauungsplan ermittelt. 
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A n l a g e n 6/2022 

Geltungsbereich 

 

Ä n d e r u n g e n   /   E r g ä n z u n g e n 6/2022 

SEA 10.02.2022 

Bebauungsplan 535/1 Änderung 2, Erweiterung des Wohnbaugebietes Hottenbergsfeld 

Ergänzungsantrag Herr Drollinger/CDU: Im weiteren Verfahren ist eine Entlastung der Er-

schließungsstraßen „Hottenbergsfeld“ und „Vor dem Morgenstern“ zu prüfen. 

JA NEIN Enth 
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